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MANÖVERMELDUNG 
 
 

Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten (Bekanntmachung 
der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 

 
 

Verband: 
Lehr-/Ausbildungszentrum Einsatz, Mitterharthausen 55, 94351 Feldkirchen 

 
Art und Name:  

Truppenübung „SCHNELLER LUCHS 11.01/2020“ SERE B, Rückführung 
 

Übungsraum: 
Gäubodenkaserne Mitterharthausen – Standortübungsplatz Metting – Gemeinde Feldkirchen – Stadt 

Geiselhöring – Hainsbacher Forst – Landkreis Straubing-Bogen           
 

Voraussichtliche Ballungsräume: 
Die Übungsteilnehmer bewegen sich im Rahmen einer Patrouille mit Kraftfahrzeugen und zu Fuß 

zwischen der Gäubodenkaserne Mitterharthausen, dem Standortübungsplatz Metting, der Gemeinde 
Feldkirchen und dem Hainsbacher Forst.          

 
Besonderheiten: 

Die Übungslagen werden innerhalb des Standortübungsplatzes Metting und dem Hainsbacher Forst 
durchgeführt. 

 
Zeit: 

22.06. – 26.06.2020 
 
 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. die 
Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren Verursacher 
unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach Formblatt direkt an 
das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bogen weiterleitet bzw. die Schäden bei der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, Krelingstr. 50, 90408 
Nürnberg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-
übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu 
verständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Straubing-
Bogen unverzüglich mitzuteilen. 

 
 
 

Steinbauer 
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E I N L A D U N G  

 
 

zur Sitzung der Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes 
Straubing-Bogen 

 
 

Ich lade hiermit die Verbandsräte zu der am  
 

Donnerstag, 02. Juli 2020, 15.30 Uhr,  
im großen Sitzungssaal im Landratsamt Straubing-Bogen 

 
stattfindenden 3. Verbandsversammlung 2020 ein.  

 
Bei Verhinderung bitte ich um kurze Benachrichtigung und Verständigung des Vertreters. 

 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

(öffentlicher Teil) 
 

1. Genehmigung der Niederschrift vom 23.04.2020 
 

2. Neubau Jugendwohnhaus;  
a) Entscheidung über die Bauweise  
b) Vorstellung des Raumprogramms und Beantragung der schulaufsichtlichen Genehmigung  
 

3. Digitalisierung an den beruflichen Schulen und FOS/BOS; 
a) Sachstand Förderprogramm „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ und „Budget für 

integrierte Fachräume an berufsqualifizierende Schulen“ - Anlage 
b) Sachstand Förderprogramm „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ und Entscheidung über die 

Bereitstellung von Haushaltsmitteln ab dem Jahr 2021 
c) Entscheidung über die Mittelverteilung für das „Sonderbudget Leihgeräte“ 
d) Personalkapazitäten IT-Unterstützung und Systembetreuung  

 
4. Berufsschulverband Straubing-Bogen; 

Neufassung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit für den 
Berufsschulverband Straubing-Bogen - Anlagen 
 

5. Mitteilungen und Anfragen  
 
 
 

L a u m e r  
Landrat und Verbandsvorsitzender 
 

 


